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Emissionsanforderungen für Raumheizgeräte 
Ökodesign Verordnung 2015-1185

• VERORDNUNG (EU) 2015/1185 DER KOMMISSION vom 24. April 2015 zur Durchführung der Richtlinie 
2009/125/EG des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf die Festlegung von 

Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung von Festbrennstoff-Einzelraumheizgeräten

• Verordnung (EU) 2015/1185 für Einzelraumfeuerstätten seit 1.1.2022 in Kraft (ganze EU)

• gilt für alle Einzelraumfeuerstätten (z.B. Kamineinsätze, Heizeinsätze, Kaminöfen auch Offene Kamine) 

ausgenommen individuelle Kachelöfen (EN 15544), individuelle Herde und individuelle Offene Kamine

• Keine Umsetzung in einem Bundes- oder Landesgesetz notwendig 

• EU-Verordnung : Sie gilt unmittelbar, d.h. , sie schafft Recht, das in allen Mitgliedstaaten wie ein nationales Gesetz gilt, 
ohne dass die Regierungen tätig werden müssen.

• EU-Richtlinien : Sind nicht unmittelbar wirksam und verbindlich, sondern sie müssen durch nationale Rechtsakte umgesetzt 
werden, um wirksam zu werden. Es bleibt den einzelnen Mitgliedstaaten überlassen, wie sie die Richtlinien umsetzen.

• Werte für individuelle Kachelöfen und Herde  bleiben gleich und sind je nach Bundesland in 

Heizungsanlagenverordnungen oder noch in der § 15 BVG geregelt.



• Raumheizgeräte mit Pn < 50 kW

• Heizgeräte im Freien

• nicht holzartige Biomasse

• Saunaöfen

• elektrische Direktheizer

• Festbrennstoff-Einzelraumheizgeräte, die nicht 

werkseitig montiert werden oder nicht als 

vorgefertigte Komponenten oder Teile von 

demselben Hersteller zur Montage vor Ort 

geliefert werden – ortsfest gesetzte 

Kachelöfen, Herde und Offene Kamine

Ökodesign Verordnung EU 2015-1185



Berechnung Jahresnutzungsgrad:

Produkt
Jahresnutzungs-

grad (%)
CO (mg/m³) Staub (mg/m³) OGC (mg/m³) NOx (mg/m³)

offene Feuerstätten 30 2 000 50 120 200

geschlossene Feuerstätten 65 1 500 40 120 200

Herde 65 1 500 40 120 200

Pellets-Raumheizgeräte 79 300 20 60 200

Ökodesign Verordnung EU 2015-1185 - Anforderung

- ηS,on ist der feuerungstechnische Wirkungsgrad
- F(2) und F(3) ist ein Korrekturfaktor in % bei 

raumtemperaturgeführter Regelungen Praxis: F(2) 1% 
möglich da mehrere Stufen in der Regel eingestellt werden 
können 

- F(4) ist ein Korrekturfaktor in %, der dem negativen Beitrag 
des Hilfsstromverbrauchs 

- F(5) ist ein Korrekturfaktor in %, der dem negativen Beitrag 
des Energieverbrauchs einer Pilotflamme

80%-10%+1%= ηS=71% 



Vergleich Emissionsgrenzwerte für häusliche Feuerstätten 
Ökodesign Verordnung /  Salzburger Heizungsanlagenverordnung

Produkt Jahresnutzungs-
grad/ feuerungs-

techn. 
Wirkungsgrad (%)

CO Staub OGC NOx 

Anforderung
Geschlossene 
Feuerstätte lt. EU 
Ökodesign 
Verordnung

65*/75**

*Gesamtenergie-
effizienz für geschl. 
Feuerstätten und 
Herde

1.500 mg/m³

1000 mg/MJ

40 mg/m³

27 mg/MJ

120 mg/m³

92 mg/MJ

200 mg/m³

133 mg/MJ

Anforderung 
individuelle 
Kachelofen und 
Herde lt. 
Heizungsanlagen
verordnung

80**

**Feuerungs-
technisch

1.650 mg/m³

1100 mg/MJ

53 mg/m³

35 mg/MJ

65 mg/m³

50 mg/MJ

225 mg/m³

150 mg/MJ



Ökodesignrichtlinie – Energiekennzeichnung

• Inkrafttreten 10. August 2015

• Kennzeichnung seit 01.01.2018 zu 

erfüllen

• realistische Effizienzklassen (ab h 75%) 

für Scheitholz A und A+

• A++ nur für Raumheizgeräte mit 

Pellets erreichbar – steht als Vorgabe 

der Kommission auch im Dokument

• BLF (Biomasse-Labelling-Faktor) mit 

1.45 festgelegt – Bonus für erneuerbar



Ökodesign – Energiekennzeichnung

Energieeffizienzindex Scheitholz

h (%) 75 76 77 78 79 80

EEI 98,8 100,2 101,7 103,1 104,6 106,0

Klasse A A A A A A

h (%) 81 82 83 84 85 86 87 88

EEI 107,5 108,9 110,4 111,8 113,3 114,7 116,2 117,6

Klasse A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+

exakte Grenze A/A+ (h  %): 80,7

Scheitholz ohne Faktoren (F2 bis F5)

Werte bezogen auf Heizwert (Hu), BLF (Biomasse-Labelling-Faktor) mit 1.45 festgelegt

80%*1,45-10% = EII =106 
75%*1,45-10% = EII =98,8 



Was ändert sich für den Kachelofen?

• Emissionswerte und Wirkungsgrad bleiben unverändert

• D.h. künftig gelten für den Kachelofen andere Werte als z.B. für 

Heizkamine oder Kaminöfen

• Bei ortsfest gesetzten Öfen und Herden mit einer Nennwärmeleistung 

unter 8 kW ist der Nachweis der Einhaltung der Emissionsgrenzwerte

nur bei Nennlast zu erbringen



Überblick über die Brennraumsysteme

für den Kachelofen

Kachelofenbrennraum Verbrennungsluft Holzauflage-

mengen
Stand Emissionsanforderungen

KOV Normalbrennraum

stehender/liegender 

Brennraum, Türeinbau 

schmalseitig

über Stehrost 

oder Türzarge

10 kg - 40 kg typisiert, in der 

KOB umgesetzt

15a B-VG vor 2015,

erfüllt die derzeitigen 

Emissionsgrenzwerte in Österreich 

nicht mehr!

UmweltPlus Brennraum

stehender/liegender 

Brennraum, Türeinbau 

allseitig

über Schlitze im 

Brennraum und 

Türzarge

6 kg - 40 kg typisiert, in der 

KOB umgesetzt

15a B-VG, sowie die

Umweltzeichenrichtlinie UZ37 für 

Holzfeuerungen



Überblick über die Brennraumsysteme

für den Kachelofen

Kachelofenbrennraum Verbrennungsluft Holzauflage-

mengen
Stand Emissionsanforderungen

15 a Brennraum

stehender Brennraum mit 

Brennraumdecken-

dämmung, Türeinbau 

schmalseitig

über eine speziell 

auszuführende 

Türzarge

10 kg – 25 kg typisiert, in der 

KOB umgesetzt

15a B-VG

Tunnelbrennraum

stehender/liegender 

Brennraum mit 

Brennraumdecken-

dämmung, Türeinbau 

allseitig

über eine speziell 

auszuführende 

Türzarge/eventuell 

Schlitze im 

Brennraum

10 kg – 25 kg in 

Entwicklung!

15a B-VG, eventuell UZ37



Überblick über die Brennraumsysteme

für den Herd

Herdbrennraum Verbrennungsluft Holzauflage-

mengen
Stand Emissionsanforderungen

KOV Herdbrennraum

großer Brennraum mit 

rostloser Feuerung und  

Brennraumabdeckung

über Stehrost 

oder Türzarge

3 kg/h  – 8 

kg/h
typisiert, in der 

KOB umgesetzt

15a B-VG vor 2015,

erfüllt die derzeitigen 

Emissionsgrenzwerte in Österreich 

nicht mehr!

UmweltPlus 

Herdbrennraum

typische 

Brennraumgeometrie mit 

Brennraumabdeckung

über Schlitze im 

Brennraum und 

Türzarge

3 kg/h  – 8 

kg/h
typisiert, in der 

KOB umgesetzt

15a B-VG, sowie die

Umweltzeichenrichtlinie UZ37 für 

Holzfeuerungen



Relevante Gesetze, Normen und Richtlinien für häusliche 

Feuerstätten

• OIB Richtlinien



Relevante Gesetze, Normen und Richtlinien für häusliche 

Feuerstätten

• OIB Richtlinien

• OIB Richtlinie 2: Brandschutz

• 3 Ausbreitung von Feuer und Rauch innerhalb des Bauwerkes:

• 3.7 Feuerstätten und Verbindungsstücke  

• Beispiel Brandschutz: Feuerstätten und Verbindungsstücke müssen von brennbaren Bauteilen, Bekleidungen 

und festen Einbauten einen solchen Abstand aufweisen oder so abgeschirmt sein, dass diese unter allen beim 

Betrieb auftretenden Temperaturen nicht entzündet werden können. 



Relevante Gesetze, Normen und Richtlinien für häusliche 

Feuerstätten

• OIB Richtlinien

• OIB Richtlinie 3: Hygiene, Gesundheit und Umweltschutz

• 5 Abgase von Feuerstätten 

• 5.4 Abzughemmende Vorrichtungen 

– Drosselkappe

• 5.5 Bemessung 

– Bemessen – Erläuternde Erklärung Berechnung nach EN 13384 1/2

• 5.6 Einleitung in dasselbe Innenrohr einer Abgasanlage 

– Sammelkamin



Relevante Gesetze, Normen und Richtlinien für häusliche 

Feuerstätten

• OIB Richtlinien

• OIB Richtlinie 3: Hygiene, Gesundheit und Umweltschutz

• 10 Lüftung und Beheizung 

• 10.1 Lüftung 

– Ausreichend Verbrennungsluft auch bei LA Anlagen



Relevante Gesetze, Normen und Richtlinien für häusliche 

Feuerstätten

• Normen



Relevante Gesetze, Normen und Richtlinien für häusliche 

Feuerstätten

• ÖNORM B8311



Relevante Gesetze, Normen und Richtlinien für häusliche 

Feuerstätten

• ÖNORM H6038



Relevante Gesetze, Normen und Richtlinien für häusliche 

Feuerstätten

• Merkblätter des TA

In Überarbeitung
Überarbeitet
Neu zu erstellen



Verbrennungsluftzufuhr und Maßnahmen bei 

raumluftabsaugenden Anlagen 

Genaue Maßnahmen für die Ausführung der Verbrennungsluftzufuhr, der Lüftungsanlage, bzw. der 
Feuerstätte werden in folgenden Normen und Richtlinien gegeben:

• Herstellerangaben von z.B. von luftabsaugenden Anlagen

• ÖNORM B8311 „Installation und Errichtung von häuslichen Feuerstätten“ 

• ÖNORM H6038 „Lüftungstechnische Anlagen ― Kontrollierte mechanische Be- und Entlüftung von 
Wohnungen mit Wärmerückgewinnung - Planung, Ausführung, Inbetriebnahme, Betrieb und Wartung“

• Merkblatt 5 „Verbrennungsluftzufuhr“



ÖNORN B 8311

Auch externe Verbrennungsluftzufuhr ist als raumluftabhängige Verbrennungsluftzufuhr eingestuft!

Was ist eine raumluftabhängige Feuerstätte?



ÖNORM B 8311

Differenzdruckmessung bei Verbrennungsluft aus dem Aufstellraum!

Möglichkeit von Sonderlösungen, wenn keine externe Verbrennungsluftzufuhr möglich ist, bzw. der Nachweis 
mittels Differenzdruckmessung nicht erbracht werden kann!

Maßnahmen bei Verbrennungsluft aus dem Aufstellraum



ÖNORM B 8311

Maßnahmen bei raumluftabhängiger Feuerstätte mit RLA Anlagen



ÖNORM B 8311



ÖNORM B 8311

Achtung 8 Pa: auch bei raumluftunabhängigen Feuerstätten sind Sicherheitseinrichtungen erforderlich!

Eine raumluftunabhängige Feuerstätte ist nur dann raumluftunabhängig, wenn diese einer 

Leckagenprüfung z.B. nach EN 16510-1 unterzogen wurde.

Was ist eine raumluftunabhängige Feuerstätte?



ÖNORM B 8311

Bitte die Maßnahmen für die Verbrennungsluftzufuhr 
und die Maßnahmen bei raumluftabsaugenden 

Anlagen nicht vermischen!

Immer getrennt betrachten!



ÖNORM B 8311

Maßnahmen Verbrennungsluftzufuhr

- Externe Verbrennungsluftzufuhr – keine Maßnahme

- Raumluftunabhängig geprüfte Feuerstätte – keine Maßnahme

- Verbrennungsluft aus Aufstellraum oder Luftverbund –
- Maßnahme notwendig – Nachweis von ausreichend Verbrennungsluft mittels 4 Pa 

Messung

- Nachweis 4 Pa Messung nicht möglich – Vereinbarung zur Sonderlösung (Fenster kippen)
- Maßnahme notwendig - Zustimmung des öffentlich zugelassenen RFK 



ÖNORM B 8311

Maßnahmen bei raumluftabsaugende Anlagen

- Kein gleichzeitiger Betrieb mittels Abluftsteuerung (Fensterschalter)

- Differenzdruckwächter Außen – Innenraum mit 4 Pa Abschaltung

- Differenzdruckwächter VB Stück – Innenraum mit 4 Pa Abschaltung

- Eigensichere Anlage

- 4 Pa Messung – Nachweis von ausreichend nachströmender Luft bei Betrieb der RLA

- CO Wächter



Praxis - Feuerstätte und kontrollierte Wohnraumlüftung 

(KWL)
Zu beachten ist, dass  die H 6068 Norm eine Überwachung des Unterdrucks im Raum gegenüber dem Außendruck vorschreibt. 
Hierzu muss angemerkt werden, dass jene Differenzdruckwächter die den Unterdruck im Raum gegenüber dem Unterdruck im 
Verbindungsstück oder Schornstein überwachen möglicherweise nicht geeignet sind.



Praxis - Feuerstätte und luftabsaugende Anlage 

(Dunstabzug, Kochfeldabzug, WC Ventilator)



Praxis - Feuerstätte und luftabsaugende Anlage 

(Dunstabzug, Kochfeldabzug, WC Ventilator)

Sicherheitseinrichtungen Raumdruck - Schornsteindruck



Feuerstätte und luftabsaugende Anlage (Dunstabzug, 

Kochfeldabzug, WC Ventilator)

Herstellerangaben Kochfeldabzug und Feuerstätte (Bsp. Bora)
In der Bora Lüftungsfibel sind die Maßnahmen bei einem Abluftbetrieb in Kombination mit einer Feuerstätte beschrieben. So wird darauf hingewiesen, 

wenn der Kochfeldabzug im Abluftbetrieb eingesetzt wird, dass dieser dem Aufstellraum und den benachbarten Räumen Raumluft entzieht und ohne 

ausreichende Zuluft ein Unterdruck entsteht. Somit werden giftige Gase aus dem Kamin oder Abzugsschacht in die Wohnräume zurückgesaugt.

So wird unabhängig ob es sich um eine raumluftabhängige, externe oder raumluftunabhängige 

Verbrennungsluftzufuhr bei der Feuerstätte handelt, der Einbau von einem Fensterkontaktschalter bzw. 

Unterdruckwächter vorgeschrieben.



Feuerstätte und luftabsaugende Anlage (Dunstabzug, 

Kochfeldabzug, WC Ventilator)

Herstellerangaben Dunstabzug und Feuerstätte (Bsp. Siemens)

Auch hier wird auf Sicherheitsmaßnahmen, wie Druckwächter oder andere Sicherheitseinrichtungen (z.B. 

Fensterschalter) unabhängig ob die Verbrennung raumluftabhängig, extern oder raumluftunabhängig zur Feuerstätte 

geführt wird, hingewiesen.



Feuerstätte und luftabsaugende Anlage (Dunstabzug, 

Kochfeldabzug, WC Ventilator)

Herstellerangaben WC-Ventilator und Feuerstätte (Bsp. Marley)

Auch hier wird auf Sicherheitsmaßnahmen, wie Druckwächter oder andere Sicherheitseinrichtungen (z.B. 

Fensterschalter) unabhängig ob die Verbrennung raumluftabhängig, extern oder raumluftunabhängig zur Feuerstätte 

geführt wird, hingewiesen.

Bei Durchsicht von Montageanleitungen von Bad oder WC 

Ventilatoren, z.B. Ventilatoren von Marley, gibt es ebenfalls 

einen Hinweis für einen Betrieb mit Feuerstellen:

Funkschalter für einen sicheren 

Betrieb mit Feuerstätten von Marley:



Vereinbarung für 

Sonderlösungen
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Merkblatt 5 – Verbrennungsluftzufuhr Entwurf Juni 2022
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Merkblatt 5 – Verbrennungsluftzufuhr Entwurf Juni 2022



Merkblatt 5 – Verbrennungsluftzufuhr Entwurf Juni 2022



Danke für die Aufmerksamkeit!

Rudolf Haselböck

ÖSTERREICHISCHER KACHELOFENVERBAND

Versuchs- und Forschungsanstalt der Hafner Österreichs

A-1220 Wien, Dassanowskyweg 8

Tel: +43/(0)1/256 58 85 - 23

E-Mail: haselboeck@kachelofenverband.at

web: www.kachelofenverband.at

http://www.kachelofenverband.at/

